
Rechtsnormen: 

 

§ 807 Abnahme der Vermögensauskunft nach Pfändungsversuch 

(1) Hat der Gläubiger die Vornahme der Pfändung beim Schuldner beantragt und  

1. hat der Schuldner die Durchsuchung (§ 758) verweigert oder 

2. ergibt der Pfändungsversuch, dass eine Pfändung voraussichtlich nicht zu einer 

vollständigen Befriedigung des Gläubigers führen wird, 

so kann der Gerichtsvollzieher dem Schuldner die Vermögensauskunft auf Antrag 

des Gläubigers abweichend von § 802f sofort abnehmen. § 802f Abs. 5 und 6 findet 

Anwendung. 

(2) Der Schuldner kann einer sofortigen Abnahme widersprechen. In diesem Fall 

verfährt der Gerichtsvollzieher nach § 802f; der Setzung einer Zahlungsfrist bedarf es 

nicht. 

 

§ 284 AO 1977 Vermögensauskunft des Vollstreckungsschuldners 

(1) Der Vollstreckungsschuldner muss der Vollstreckungsbehörde auf deren 

Verlangen für die Vollstreckung einer Forderung Auskunft über sein Vermögen nach 

Maßgabe der folgenden Vorschriften erteilen, wenn er die Forderung nicht binnen 

zwei Wochen begleicht, nachdem ihn die Vollstreckungsbehörde unter Hinweis auf 

die Verpflichtung zur Abgabe der Vermögensauskunft zur Zahlung aufgefordert hat. 

Zusätzlich hat er seinen Geburtsnamen, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort 

anzugeben. Handelt es sich bei dem Vollstreckungsschuldner um eine juristische 

Person oder um eine Personenvereinigung, so hat er seine Firma, die Nummer des 

Registerblatts im Handelsregister und seinen Sitz anzugeben. 

(2) Zur Auskunftserteilung hat der Vollstreckungsschuldner alle ihm gehörenden 

Vermögensgegenstände anzugeben. Bei Forderungen sind Grund und Beweismittel 

zu bezeichnen. Ferner sind anzugeben:  

1. die entgeltlichen Veräußerungen des Vollstreckungsschuldners an eine 

nahestehende Person (§ 138 der Insolvenzordnung), die dieser in den letzten zwei 

Jahren vor dem Termin nach Absatz 7 und bis zur Abgabe der Vermögensauskunft 

vorgenommen hat; 

2. die unentgeltlichen Leistungen des Vollstreckungsschuldners, die dieser in den 

letzten vier Jahren vor dem Termin nach Absatz 7 und bis zur Abgabe der 

Vermögensauskunft vorgenommen hat, sofern sie sich nicht auf gebräuchliche 

Gelegenheitsgeschenke geringen Werts richteten. 

Sachen, die nach § 811 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Zivilprozessordnung der Pfändung 

offensichtlich nicht unterworfen sind, brauchen nicht angegeben zu werden, es sei 

denn, dass eine Austauschpfändung in Betracht kommt. 



(3) Der Vollstreckungsschuldner hat zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er 

die Angaben nach den Absätzen 1 und 2 nach bestem Wissen und Gewissen richtig 

und vollständig gemacht habe. Vor Abnahme der eidesstattlichen Versicherung ist 

der Vollstreckungsschuldner über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung, 

insbesondere über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollständigen 

eidesstattlichen Versicherung, zu belehren. 

(4) Ein Vollstreckungsschuldner, der die in dieser Vorschrift oder die in § 802c der 

Zivilprozessordnung bezeichnete Vermögensauskunft innerhalb der letzten zwei 

Jahre abgegeben hat, ist zur erneuten Abgabe nur verpflichtet, wenn anzunehmen 

ist, dass sich seine Vermögensverhältnisse wesentlich geändert haben. Die 

Vollstreckungsbehörde hat von Amts wegen festzustellen, ob beim zentralen 

Vollstreckungsgericht nach § 802k Abs. 1 der Zivilprozessordnung in den letzten zwei 

Jahren ein auf Grund einer Vermögensauskunft des Schuldners erstelltes 

Vermögensverzeichnis hinterlegt wurde. 

(5) Für die Abnahme der Vermögensauskunft ist die Vollstreckungsbehörde 

zuständig, in deren Bezirk sich der Wohnsitz oder der Aufenthaltsort des 

Vollstreckungsschuldners befindet. Liegen diese Voraussetzungen bei der 

Vollstreckungsbehörde, die die Vollstreckung betreibt, nicht vor, so kann sie die 

Vermögensauskunft abnehmen, wenn der Vollstreckungsschuldner zu ihrer Abgabe 

bereit ist. 

(6) Die Ladung zu dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft ist dem 

Vollstreckungsschuldner selbst zuzustellen; sie kann mit der Fristsetzung nach 

Absatz 1 Satz 1 verbunden werden. Der Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft 

soll nicht vor Ablauf eines Monats nach Zustellung der Ladung bestimmt werden. Ein 

Rechtsbehelf gegen die Anordnung der Abgabe der Vermögensauskunft hat keine 

aufschiebende Wirkung. Der Vollstreckungsschuldner hat die zur 

Vermögensauskunft erforderlichen Unterlagen im Termin vorzulegen. Hierüber und 

über seine Rechte und Pflichten nach den Absätzen 2 und 3, über die Folgen einer 

unentschuldigten Terminssäumnis oder einer Verletzung seiner Auskunftspflichten 

sowie über die Möglichkeit der Eintragung in das Schuldnerverzeichnis bei Abgabe 

der Vermögensauskunft ist der Vollstreckungsschuldner bei der Ladung zu belehren. 

(7) Im Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft erstellt die Vollstreckungsbehörde 

ein elektronisches Dokument mit den nach den Absätzen 1 und 2 erforderlichen 

Angaben (Vermögensverzeichnis). Diese Angaben sind dem 

Vollstreckungsschuldner vor Abgabe der Versicherung nach Absatz 3 vorzulesen 

oder zur Durchsicht auf einem Bildschirm wiederzugeben. Ihm ist auf Verlangen ein 

Ausdruck zu erteilen. Die Vollstreckungsbehörde hinterlegt das 

Vermögensverzeichnis bei dem zentralen Vollstreckungsgericht nach § 802k Abs. 1 

der Zivilprozessordnung. Form, Aufnahme und Übermittlung des 

Vermögensverzeichnisses haben den Vorgaben der Verordnung nach § 802k Abs. 4 

der Zivilprozessordnung zu entsprechen. 

(8) Ist der Vollstreckungsschuldner ohne ausreichende Entschuldigung in dem zur 

Abgabe der Vermögensauskunft anberaumten Termin vor der in Absatz 5 Satz 1 

bezeichneten Vollstreckungsbehörde nicht erschienen oder verweigert er ohne 

Grund die Abgabe der Vermögensauskunft, so kann die Vollstreckungsbehörde, die 



die Vollstreckung betreibt, die Anordnung der Haft zur Erzwingung der Abgabe 

beantragen. Zuständig für die Anordnung der Haft ist das Amtsgericht, in dessen 

Bezirk der Vollstreckungsschuldner im Zeitpunkt der Fristsetzung nach Absatz 1 Satz 

1 seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthaltsort hat. Die 

§§ 802g bis 802j der Zivilprozessordnung sind entsprechend anzuwenden. Die 

Verhaftung des Vollstreckungsschuldners erfolgt durch einen Gerichtsvollzieher. § 

292 dieses Gesetzes gilt entsprechend. Nach der Verhaftung des 

Vollstreckungsschuldners kann die Vermögensauskunft von dem nach § 802i der 

Zivilprozessordnung zuständigen Gerichtsvollzieher abgenommen werden, wenn sich 

der Sitz der in Absatz 5 bezeichneten Vollstreckungsbehörde nicht im Bezirk des für 

den Gerichtsvollzieher zuständigen Amtsgerichts befindet oder wenn die Abnahme 

der Vermögensauskunft durch die Vollstreckungsbehörde nicht möglich ist. Der 

Beschluss des Amtsgerichts, mit dem der Antrag der Vollstreckungsbehörde auf 

Anordnung der Haft abgelehnt wird, unterliegt der Beschwerde nach den §§ 567 bis 

577 der Zivilprozessordnung. 

(9) Die Vollstreckungsbehörde kann die Eintragung des Vollstreckungsschuldners in 

das Schuldnerverzeichnis nach § 882h Abs. 1 der Zivilprozessordnung anordnen, 

wenn  

1. der Vollstreckungsschuldner seiner Pflicht zur Abgabe der Vermögensauskunft 

nicht nachgekommen ist, 

2. eine Vollstreckung nach dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses offensichtlich 

nicht geeignet wäre, zu einer vollständigen Befriedigung der Forderung zu führen, 

wegen der die Vermögensauskunft verlangt wurde oder wegen der die 

Vollstreckungsbehörde vorbehaltlich der Fristsetzung nach Absatz 1 Satz 1 und der 

Sperrwirkung nach Absatz 4 eine Vermögensauskunft verlangen könnte, oder 

3. der Vollstreckungsschuldner nicht innerhalb eines Monats nach Abgabe der 

Vermögensauskunft die Forderung, wegen der die Vermögensauskunft verlangt 

wurde, vollständig befriedigt. Gleiches gilt, wenn die Vollstreckungsbehörde 

vorbehaltlich der Fristsetzung nach Absatz 1 Satz 1 und der Sperrwirkung nach 

Absatz 4 eine Vermögensauskunft verlangen kann, sofern der 

Vollstreckungsschuldner die Forderung nicht innerhalb eines Monats befriedigt, 

nachdem er auf die Möglichkeit der Eintragung in das Schuldnerverzeichnis 

hingewiesen wurde. 

Die Eintragungsanordnung soll kurz begründet werden. Sie ist dem 

Vollstreckungsschuldner zuzustellen. § 882c Abs. 3 der Zivilprozessordnung gilt 

entsprechend. 

(10) Ein Rechtsbehelf gegen die Eintragungsanordnung nach Absatz 9 hat keine 

aufschiebende Wirkung. Nach Ablauf eines Monats seit der Zustellung hat die 

Vollstreckungsbehörde die Eintragungsanordnung dem zentralen 

Vollstreckungsgericht nach § 882h Abs. 1 der Zivilprozessordnung mit den in § 882b 

Abs. 2 und 3 der Zivilprozessordnung genannten Daten elektronisch zu übermitteln. 

Dies gilt nicht, wenn Anträge auf Gewährung einer Aussetzung der Vollziehung der 

Eintragungsanordnung nach § 361 dieses Gesetzes oder § 69 der 

Finanzgerichtsordnung anhängig sind, die Aussicht auf Erfolg haben. 



(11) Ist die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882h Abs. 1 der 

Zivilprozessordnung erfolgt, sind Entscheidungen über Rechtsbehelfe des 

Vollstreckungsschuldners gegen die Eintragungsanordnung durch die 

Vollstreckungsbehörde oder durch das Gericht dem zentralen Vollstreckungsgericht 

nach § 882h Abs. 1 der Zivilprozessordnung elektronisch zu übermitteln. Form und 

Übermittlung der Eintragungsanordnung nach Absatz 10 Satz 1 und 2 sowie der 

Entscheidung nach Satz 1 haben den Vorgaben der Verordnung nach § 882h Abs. 3 

der Zivilprozessordnung zu entsprechen. 

 

 

Landeshaushaltsordnung (LHO) 

 

§ 23 Zuwendungen  

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb 

der Landesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur 

veranschlagt werden, wenn das Land an der Erfüllung durch solche Stellen ein 

erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im 

notwendigen Umfang befriedigt werden kann. 

 

§ 44 Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen  

(1) Zuwendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewährt werden. 

Dabei ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung der 

Zuwendungen nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prüfungsrecht der zuständigen 

Dienststelle oder ihrer Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, welche die 

Regelung des Verwendungsnachweises und die Prüfung durch den 

Landesrechnungshof (§ 91) betreffen, werden im Einvernehmen mit dem 

Landesrechnungshof erlassen.  

(2) Juristischen Personen kann durch Verwaltungsakt oder Vertrag die Befugnis 

verliehen werden, unter staatlicher Aufsicht staatliche Aufgaben auf dem Gebiet der 

Zuwendungen im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen 

Rechts wahrzunehmen. Für die Verleihung und Entziehung der Befugnis sowie für 

die Führung der staatlichen Aufsicht ist das jeweilige Fachministerium zuständig.  

(3) Sollen Mittel oder Vermögensgegenstände des Landes von Stellen außerhalb der 

Landesverwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 

 

 

 

 

 



 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

 

§ 36 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

(1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer 

Nebenbestimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift 

zugelassen ist oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen 

Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem 

Ermessen erlassen werden mit  

1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem 

bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt 

(Befristung); 

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünstigung oder 

einer Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses abhängt 

(Bedingung); 

3. einem Vorbehalt des Widerrufs 

oder verbunden werden mit  

4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unterlassen 

vorgeschrieben wird (Auflage); 

5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer 

Auflage. 

(3) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht 

zuwiderlaufen. 

 

§ 48 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar 

geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die 

Vergangenheit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder 

einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender 

Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 

zurückgenommen werden. 

(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung 

oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht 

zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des 

Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem 

öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in der 

Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder 

eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter 



unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Auf Vertrauen kann sich der 

Begünstigte nicht berufen, wenn er  

1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt 

hat; 

2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung 

unrichtig oder unvollständig waren; 

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober 

Fahrlässigkeit nicht kannte. 

In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die 

Vergangenheit zurückgenommen. 

(3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, 

zurückgenommen, so hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den 

Vermögensnachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den 

Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung 

mit dem öffentlichen Interesse schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der 

Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu 

ersetzen, das der Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der 

auszugleichende Vermögensnachteil wird durch die Behörde festgesetzt. Der 

Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist 

beginnt, sobald die Behörde den Betroffenen auf sie hingewiesen hat. 

(4) Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines 

rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb 

eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle 

des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1. 

(5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes 

die nach § 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende 

Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. 

 

§ 49 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er 

unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen 

werden müsste oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er 

unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur 

widerrufen werden,  

1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt 

vorbehalten ist; 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte 

diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat; 



3. wenn die Behörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt 

wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das 

öffentliche Interesse gefährdet würde; 

4. wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt wäre, 

den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der Begünstigte von der Vergünstigung 

noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund des Verwaltungsaktes noch keine 

Leistungen empfangen hat, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse 

gefährdet würde; 

5. um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 

§ 48 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung 

oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gewährt oder 

hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz 

oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden,  

1. wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den 

in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird; 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte 

diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 

§ 48 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(4) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs 

unwirksam, wenn die Behörde keinen anderen Zeitpunkt bestimmt. 

 

(5) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die 

nach § 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zu widerrufende 

Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. 

(6) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 

widerrufen, so hat die Behörde den Betroffenen auf Antrag für den 

Vermögensnachteil zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den 

Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist. § 

48 Abs. 3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist 

der ordentliche Rechtsweg gegeben. 

 

§ 49a Erstattung, Verzinsung 

(1) Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen 

oder widerrufen worden oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung 

unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Die zu 

erstattende Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. 

(2) Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer 



ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Auf den Wegfall der Bereicherung 

kann sich der Begünstigte nicht berufen, soweit er die Umstände kannte oder infolge 

grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur 

Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben. 

(3) Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des 

Verwaltungsaktes an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu 

verzinsen. Von der Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann 

abgesehen werden, wenn der Begünstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum 

Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben, nicht zu 

vertreten hat und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der Behörde 

festgesetzten Frist leistet. 

(4) Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den bestimmten Zweck 

verwendet, so können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen 

nach Absatz 3 Satz 1 verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in 

Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen 

sind. § 49 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 


